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Projektname: „DAS-A.1: Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts für die 
Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg“ 

 
Aktenzeichen:  67DAA01121 
 
Förderrichtlinie:  Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (BMUV) 
 
Förderschwerpunkt:  „FSP A.1: Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts (Erstvorhaben)“  
 
Vollständiger Name des Antragstellers: Landkreis Darmstadt-Dieburg, Jägertorstr. 207, 64289 Darmstadt 
 
Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg: 
 

1. Alsbach-Hähnlein, Bickenbacher Straße 6, 64665 Alsbach-Hähnlein 
2. Babenhausen, Marktplatz 2, 64832 Babenhausen 
3. Bickenbach, Darmstädter Straße 7, 64404 Bickenbach  
4. Dieburg, Markt 4, 64807 Dieburg 
5. Eppertshausen, Franz-Gruber-Platz 14, 64859 Eppertshausen 
6.  Erzhausen, Rodenseestraße 3, 64390 Erzhausen 
7. Fischbachtal, Darmstädter Straße 8, 64405 Fischbachtal 
8. Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Str. 75, 64347 Griesheim 
9. Groß-Bieberau, Marktstraße 28 – 30, 64401 Groß-Bieberau 
10. Groß-Umstadt, Markt 1, 64823 Groß-Umstadt 
11. Groß-Zimmern, Rathausplatz 1, 64846 Groß-Zimmern 
12. Messel, Kohlweg 15, 64409 Messel 
13. Modautal, Odenwaldstraße 34, 64397 Modautal 
14. Mühltal, Ober-Ramstädter-Str. 2 – 4, 64367 Mühltal 
15. Münster, Mozartstraße 8, 64839 Münster 
16. Ober-Ramstadt, Darmstädter Straße 29, 64372 Ober-Ramstadt 
17. Otzberg, Otzbergstraße 13, 64853 Otzberg 
18. Pfungstadt, Kirchstraße 12 – 14, 64319 Pfungstadt 
19. Reinheim, Cestasplatz 1, 64354 Reinheim 
20. Roßdorf, Erbacher Straße 1, 64380 Roßdorf 
21. Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3, 64850 Schaafheim 
22. Seeheim-Jugenheim, Schulstraße 12, 64342 Seeheim-Jugenheim 
23. Weiterstadt, Riedbahnstraße 6, 64331 Weiterstadt 
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Inhalt der Vereinbarung: 

1. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg reicht für die kreisangehörigen Kommunen einen Antrag auf 
Förderung zur „Erstellung eines Nachhaltigen Anpassungskonzepts (Erstvorhaben)“ ein. 
Unsere Kommune soll bei der Antragsstellung berücksichtigt werden. 
 

2. Das Klimaanpassungskonzept umfasst ausschließlich die Zuständigkeiten der beteiligten 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 
 

3. Das Klimaanpassungskonzept muss für die jeweilige Kommune kommunenscharf sein. 
 

4. Es muss spezifische Maßnahmen für die jeweilige Kommune definieren. 
 

5. Die beteiligte Kommune kann keine weitere Förderung zur "Erstellung eines Nachhaltigen 
Anpassungskonzepts (Erstvorhaben)“ (A.1) erhalten. 
 

6. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorhabens ist die am geförderten Konzept beteiligte 
Kommune qualifiziert, eine Förderung im Rahmen der „Umsetzung von Maßnahmen“ (A.2) und 
„Ausgewählte Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ (A.3) zu beantragen und zu 
erhalten. 
 

7. Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg ist es nach erfolgreichem Abschluss des Vorhabens nicht 
möglich, eine Förderung im Rahmen der „Umsetzung von Maßnahmen“ (A.2) und „Ausgewählte 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ (A.3) zu beantragen. Dies ist nur durch die 
beteiligten Kommunen möglich. 

 
8. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg übernimmt rechtsverbindlich die Verantwortung für die 

Umsetzung des Vorhabens „Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts für die 
Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg“. 

 
9. Die beteiligte Kommune versichert, dass sie in der Folge keinen eigenständigen Antrag zur 

Förderung zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes gemäß den Vorgaben der o.g. Richtlinie 
stellen wird. Förderungen in anderen Bereichen sind jedoch weiterhin möglich. 

 
10. Die Kommune hat bisher keine Förderung für die Erstellung eines eigenständigen 

Klimaanpassungskonzepts beantragt bzw. erhalten. 

 

 

Für die Kommune:_____________________________________ 

 
 

_____________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 


